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OeffeMliche Bekanatmachuna.
t ^ JSSissLriis ^ v.5 ”.Mannschaften, welche am 8. September 1870
?! und im Frieden odrr während

nser

n sich« , . . » r ?" ' - »' r ^ L>, norm . 8 Llbr
hat d ' dre  Gestellungspflichtigen aus den Gemeinden Arnshöfen,'d, Berzhahn . SBllfflPJm 91rnnhMv,;x. rr\ - tr .. ■*47,7?deutsch Berzhahn , Bilkheim, Brandschci^ Coden/ Dahlen Dü-
' "mb ^ ^ 'U6h ?usen, Eisen, Elbingen , Elsoff, Emmeriche',

"ghausen, Ewighausen , Gewunden , Gershasen Girkenrotb
oird aUs°̂ Gorgeshausen , Goldhausen , Großholbach, Guckheim, Härt¬en Hahn , Halbs , HeilbeFcheid . Lellenfmbn-!- !̂

LZT ~Zr Jz. . ” v S ' icac « oorr wahrend
Krieges die Entscheidung d . U . oder dauernd gar-

u " fähig oder dauernd
isnndranchdar „nicht m kontrolliere « ' , erhalten
im ? häfaF * , ^ .L ?? ir « tea Mannschaften.

September 1870 geboren « ,»d w ä h-
“ . * * * * * * * 8 * *  eine der vorstehend anfgeführ-
Entsch ^ dnng erhalten haben . (Keknantwacknng vom

17 . « . 5 . 3 . 17 , Kreisbl . Ur . 2E « nd 29 ).
der Äahrgänge

ffiSft ibqk  dsv Zahrgünge
1896 , 189 ., und 1894 geboren , soweit sie ttnr

Itt'iJlrtt h«iiiirl ! *52 i?*tri >ett ****** diejenige « sofern
ckrtlgesteUtcn " ^ Entscheidung erhatt rn haben (bisher

und Aushebung der vorstehend genannten
lschaften findet an den nachbenannten Tagen zn Wester-

* £ * * * * '& »  HH - ti * * »

ÄÄÄttt ä“ÄI sich% E 6Ä
bre ÄiSsH
« « f »»£ «« * rm  i « « ncheL Vst - d«
Ä wVili/aJmTr ^ h.  ’,“k" «** "" *• '«

Westerburg , den 4. April 1917.
. ^ ^ J I ***Zivil N- rsthend-
b tv  Kgl . Ersa tz-Kommissto « de « Kreises Westerburg.

Reich« . < ^ pru , , , _ _ _
nnschi n?/ ^ ^ stellungspflichtigen aus dm Gemeinden^ Irmtraut

Wolbach, Kölbingen, Kuhnhöfen, “n"r - ■ '„ist- *lMy*“»wien, Mähren, Meudt, Mittelhofen',17■£L» , toÄ^ 4 :
n> ;f 4, ^oerervacy, v
/ / .! \b̂ersain , Pottum, Pütschbach
r Raiff ft 1917 , vorm . 8 Uhr
00 ®! c/f {nttLanUh^ PV tf,Cl?(.aÛ ^en  Gemeinden Rehe, Ren-
>t D Samerholz , Schainscheid, Salz,
uatuB E 9'sr? ■? ' St ^ lfe fen' Stemefreuz , Waigandshain , Wald-
.»^ äti knm' Weidenhahn , Weltersburg , WenaenrotbZ -. .ar ;»Sftr rö M‘ O clJ' ' iJuu|en o. W.

iieinPtt ÜtSri fli> blödsinnige , Krüppel sind vom persönlichen
n setz« befreit, wenn sie über das tat¬en setz- Ick,, ^ ^uugsiermln vesreit, wenn sie über das tat

ch L LkrL7oL " ^ " breisarxttiche Atteste im Mu
" f0Wie  EpU °plie (Fallsucht) müssen 3

ltern ll .̂ ^ ugen vernommen werden . Me Herren Bürger-
fie%laüm **

il d. 3 ie bem  ö ft; ‘ r oA v " . iat" öor Dem  Musterungster-
wchba» feu^nsr f/ 101' rechtzeitig einsenden oder im
^ d̂usslokal vor der Musterung übgeben.
ieferüfl-uf bttroffen7« ^ ^ Äi darauf hingewiepm, daß auf die vom

len f/ Jf Landsturmpfllchtigen, nachdem der Aufruf er-
kdm ünd ». « L "LL B°-!chri,.°n Lira.*“S » ' SnfOftufntta , inateronbfrr brn
«Wf« rS”

testeftÄ » ' . '* » jch. i

Bekanntmachung.
. d »r «wachste Uiehabnahme an der Viebsammelstelle

» ",^ 7 mc,ciett °°' "" am
fto te4tätili9e®ef‘tlIun8

Westerburg , den 4. April 1917.
_ _ ^ cr  Norsthenbe des Kreisansschnste » .

Bekanntmachung.

Mai » Mi

«ND -'V°N
töcnn ote Schlachtschweine bis spatesten » am 15 . Avrit 1917
dem Vertrauensmann Herrn Friedr Schäfer , Westttbura oder
durch Dcrmttllung -in °- H- nd, « f ' ftV«

Westerburg , den 4. April 1917.
N- rsthend- des Kreisansschnsse « .

0 ^ « ^ - Herren Knrgermeister de« Kreises.
W!,Ä^ 7 db"e 'KNg 5 Eb«^

—- Der Nar sthendr de» Kreisansschnlses.
Abänderung

Druckt im Keeibbl . Rr . 35 v 20 Mär » 1917 *§2'“ ra6etS“ft- «"
°nd

'' ^ Wurtt ^ Fleischkarte anzurechnen . 'Wurst , welche unter Verwendung von Streckunasmitteln
(Semmeln Grütze usw.^ hergestellt wi^d, braucht nur zum halben
Snfelr Ör/ ^ Fieischkarte angerechne? zu werden.
Bloßer Wasser-Zusatz gilt nicht als Streckunasmittel.

Die äßurft ist mit der jetzt beginnenden wärmeren Jahres-V ir«m SS-
Drr Uorsttzrndr de « Kreisan « sch« ste« .

Bctrie ^ öp̂ ^ ^ m^ 5brrDteister in deren Gemeinden sich in
k« " such- -ch Vorstehendes
d« S« « ; RLe -m-L -n ,°f°rkLn ? "?°gLWesterburg , den 4. April 1917.

Der Vo rsitzende de » Kreis «« « sch« stke« .H» I Ok - -- -- ^
Gfsm.DErrrn Bürgermeister des Kreise « ersucke ick I Bürgermeister de « Kreises.

"^ °n--ost.ch.ig,n ch« r « em-md- ^ nrl MestLK ' in der̂ L « '!̂ ^ !? LL



schaftlichen Gespanne and der dabei geleisteten Gespanntagewerke
wird erinnert . Fehlanzeige nicht erforderlich . (Verfg . vom 26.
2 . 1917 K . 1188 , Kreisbl . Nr . 26 ) .

lp £ fte » lr« » 8 » den 5 . April 1917.
Der N »rsth *« be des KreisA « sschusses.

A « die Heere « Pürgermerster de » Kreises.
Sie wolle « « « s - siiNMl mit der A « fstrll « « g der dies¬

jährige « Impfliste « auf Grund der von den Standesbeamten
aufzustellenden Listen und Verzeichnisse beginnen . Die zur Auf¬
stellung der Zmpflisten erforderlichen Formulare werden Ihnen
in den ersten Tagen zugehen.

In die Jmpfliste ( Formulare V) smd aufzunehmen:
1. alle in 1915 und früher geborenen Kinder , welche über¬

haupt noch nicht , oder nicht mit Erfolg geimpft worden sind.
2. alle im Jahre 1916 geborenen Kinder , soweit solche noch

leben einschl . der Zugezogenen.
Zn die Liste der Wiederimpflinge ( Formular VI ) sind em-

zutragen : , t .. . ,
3. alle im Jahre 1904 und früher geborenen und überhaupt

oder noch nicht mit Erfolg wiedergeimpften Zöglinge öffent¬
licher oder Privatlehranstalten und

4 . die in 1905 geborenen Zöglinge solcher Anstalten.
Die unter pos . 1 und 3 erwähnten Jmpfpflichtigen sind aus

den Duplikat -Jmpflisten der Vorjahre sorgfältig in die diesjähri¬
gen Listen zu übertragen und dabei in die Spalte „Bemerkungen"
der Grund der Uebertragung , ob ungeimpft geblieben oder ohne
Erfolg geimpft , ersichtlich zu machen . .

Alle aus anderen Gememden etwa zugezogenen nnpfpflichn-
gen Kinder sind in den Listen aufzunehmen . Verziehen einzelne
in den Listen aufgeführte Impflinge in andere Gemeinden , so
ist der Ortspolizeibehörde des neuen Aufentshaltsortes hiervon
sofort Mitteilung zu machen , damit dort die Impfung rechtzeitig
erfolgen kann . Da « Geschehene ist de « Spalte « Bemer¬
kungen " m vermerke « .

Werden gemäß 8 13 des Gesetzes von den Vorstehern der
Lehranstalten Schüler namhaft ' gemacht , für welche der Nachweis
der Impfung nicht ergebracht ist, so sind dieselben ebenfalls in
diesjährigen Listen aufzunehmen.

Die Originale der aufgestellten Listen (Formulare .
YJ ) sind auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu beschei
und spateste « » de « 1 . Mai de « Herren Impfärrt
) « se « - e» . Die nach Aufstellung der Listen zugezogenen Im
sind den Herren Jmpfärzten behufs Nachtragung in den
namhaft zumachen.

Die von den Herren Jmpfärzten anberaumten Jmpfter,
die in « ächster Zeit zu Ihrer Kenntnis kommen werden,

Zmpfst
gieuunj
veröffe

rechtzemg « mehrmals auf ortsübliche Weise bekannt ẑu NU ^ ormu

Strafä
-- 1
daß zu
zugeschi

auch müssen die Eltern oder Pflegeeltern kurz vor dem T
nochmals auf den Termin besonders aufmerksam gemacht
den . „ ,, 4

Unbenommen bleibt es selbstredend den Eltern , ihre ff,
auch bei einem anderen Arzte als bei dem für die betr,
meinde bestellten öffentlichen Jmpfarzt impfen zu lassen.

Von den Ihnen zugehenden Verhaltungsmahregeln
ein Exemplar den Eltern der Impflinge mindestens 8 Tag,_
dem Impftermine behändigen zulassen . Dem Jmpfgeschäst s sich uw
die Herren Bürgermeister oder deren Stellvertreter beizuw « ^ warte

Harzt m,
vorsteh'
ebenfall
darüuf

MI
schüft
die dar

und die nötige Schreibhilfe zu leisten , oder entsprechende Sis -- ^
rirlte IWptl - nt fteHert ix nJvHilfe bereit zu stellen.

Die von den Jmpfärzten zur Impfung und Nachschau^
gesetzten Termine sind dem zuständigen Ortsschulinspektor , 8
zeitig mitzuteilen , damit dieser einen Lehrer mit der aufr
Haltung der der Ordnung unter den Wiederimpflingen
tragen kann.

Wege « Rei « ig « « g der Ampflokalr vermeide ich
mei « Ausschreibe « vam 3 . Mai 1893 . Ur . 36 des p

trt sind,
,n uni

D
chnio
imibl

dlattes vo « 1893 , da » Sie genau ?» beachte « habe.
Im Uebrigen mache ich auf die in der Nr . 11 des

Amtsblatt von 190r , S.
Herrn Reg .-Präsidenten,

92 abgedruckte Bekanntmachung
insbesondere auf die Borschi

welche bei der Ausführung des Jmpfgeschäftes zu befolgen
aufmerksam und erwarte deren genaue Beachtung . 1 . ^

Die Herren Bürgermeister der Gemeinden , in stvelch«
Herren Jmpfärzte ihren Wohnsitz haben , wollen denselb«
vorbezeichnete Amtsblatt - Nummer zur Kenntnisnahme voi ^
und sie natnentlich ans die Vorschriften , welche von den Ai „
zu befolgen sind und auf die Grundsätze über den Bezuz

»it dem
tzen hö!
orschrii
fefanrtti
& Jun
Reichs- '
-tzbl. S.

Dich
kommt es au!

nb jede
Kt Be ko
915 (R
^setzbl.

684)istbegr
ssig-r s
-setzbl.

Gage nicht: Andere.haben mehr Geld and
mehr als ich- die fotlert Kriegsanleihe zeicha» !

Gage auch nicht: Das machen meine paar ha kbeei
oder paar tausend Mark aus, da bach MWarda»
gebraucht werben!

Und sage nach weneger: habe schon bei fttther»
Anleihen gê ichnet und damit Jneive Pflicht ßäml

N»«
No

"rhande
ypen v

All
'frbtn t

Auf jede Mark
kommt es a«!

Er ist wie bei btt Ilagelung unserer Krtegsvatzr.
reichen- jeder eknzÄne der vielen taufend etsemen
Jlägel ist vivWg. Aber in ihrer Gesamtheit uw»
fange« fe das Gebilde mit einem eher« » paaM.
So muß auch nnser deutsches Vaterland gesthW
und gesichert werden durch das freudige Geldopftr
der großen und der kleinen Sparer. Zeht, iv der

Stund« der Entscheidung, darf ftiatt
|fam « b feiiur setzten!

Die
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'len ist

rech
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Impfstoffes aufmerksam machen. Die Grundsätze sind im Re-
gieuMgs - Amtsblatt von 1907 , Ziffer 214 . Seite 133 . nochmals
veröffentlicht.

So fort nach dem Jmpfgeschäft ist mir zu berichten , ob
Strafanträge zu stellen waren und ob solche gestellt.

Schließlich mache ich noch ausdrücklich darauf mfmerksam,Iir Aufstellung h. r _ a ' '. ' ar  l e. i, - r > - * uwl' uu ! uu | ineu am,
daß ^ uflteHung ber Impflisten nur die Ihnen von hieraus
zugeschickten «euer » Formulare verwendet werden dürfen . Die

m Tnl Formulare V und V , müssen von Ihnen , sowie von dem Jmpf-
mackt llrzt uud Formular VI a ußerdem noch von dem jeweiligen Schul-

vorsteher unterschrieben werden , was bei der vorjährigen Impfung
ibre K Wenfalls größtenteils unterblieben war . obschvn ich ausdrücklich

darüuf hlngewlesen hatte . 4 ’

3m Borjahre sind mehrfach Klagen über beim Impsge-
schüft vo rg ekommene Unregelmäßigkeiten bei mir erhoben word en,

. — >̂ die daraus zurückzusühren waren,  daß die Herren Bürgerrneister
-schüft Hsich um die Impfungen nicht ge nügen ^ dümme ^ " bMten . ' 37b

ieizuwH, ru,arte daher , daß Klagen dieser Art mchc wieder oorkommenf

Zum Schluffe weise ich noch darauf hin . daß Sie verpflich-
-t stnd , die Ihnen zugehenden Nachrichten über Iinpfschädigun-
«n unverzüglich dem Herren Kreisarzt mitoUteilen.

Die Impflisten vom Bezirke des Herrn Kreisarztes Dr
ichmo sind dem Herrn Dr . Jnhülsen und die des Herren Dn
hmiot . Nennerod an den Herren Dr . Emmerichenhain zu senden.Westerburg . den 3. April 1917.

Dev § a«drat.

Dekanntmachuna
fflr Pa  19QI2 1 7 O CU cm

is- ich
des K,.
- habe,
1 des!
uachunj ^
Vorschi ^ Nr . Pa . 123 |3 . 17 . K . R A

°s°lg<»jdetieffend Beschlagnahme und Bestandserhe-
>-rch>zilMg von Rohdachpappen und Dachpappen
!? £ aller Arten.
den A- ^ Nom 5. April 1917.
Bezuz ^ Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des Kgl.

negsmmisteriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht
l » Bemerken , daß . soweit nicht nach den allgemeinen Strafge-

Im höhere Strafen verwirkt sind , jede Zuwiderhandlung gegen die
Urschriften über Beschlagnahme und Enteignung nach $ 6 *) der

’ » anntmachungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom
<̂ " ch//Gesetzbl . S . 357 ) . vom 9 . Oktober 1915

kichs - GesObl . S - 645 ) vom 25 . November 1915 ( Reichs - Ge-
^ und l4 September 1916 ( Reichs -Gesetzbl . S . 1019 ) "

nd zede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach 8 5 * * )
r beL .Borratserhebungen vom 2. Februar

w r^ §s? h{ e^ b ; 54) ' 00111  3 - September 1915 l Rcichs-
684 -i Mt Ullb 00»? 2i . Ofbbcc 1915 (Reichs-Gesetzbl.
684 ) bestraft wird Auch kann der Betrieb des Handclsgc-

£ ber  Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuver-
Mr Personenwom Handel vom 23 . September 1915 ( Reichs-
»setzdt. S . 603 ) untersagt werden.
\* § 1.

betroffene Gegenstände.
^ B ° u dieser Bekanntmachung werden betroffen : sämtliche

handenen und weiter hergesteÜten Rohdachpappen . Teerdach-
YPen und teerfreie Dachpappen jeder Art und Stärke ^

§ 2.
am v Beschlagnahme.

|«ÄX f"hr‘,ffmt" ®'8“Mnbe
§ 3.

Pirktt «0  der Kefchluguuhme.
In Ä Beschlagnahme hat die Wirkung , dcch die Vornahme
cteA nb £tUn | e.n ben ° °u ihr berührten Gegenständen ver-
en ' "̂ ^ geschäftliche  Verfügungen über sie nichtig sind,
c im M geschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich,
lgen b ^° Zwangsvollstreckung oder Arrestoollziehung er>

^ Zerschneiden d - r beschlag.

»fenb TOtavf eji "hfl"lüf. bl* ^ ' "" ^ ahre °d-r mit Geldstrafe biä zu zehn-
^ » brnJirft finb, beflraff : “°* " flIl8emc,n£n Strafgesetzen höhere

*’ Sc 'Sföt tSW ? Gegenstand beiseiteschafft, beschädigt
* ^ ALLLst 'Le^SLLn" e,nanbtvt*
' wer der Vcrvstichtunq . die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren

§ 4.

.. s Veräusterungserluulinis.
. , , Beschlagnahme ist die Veräußerung und Lieferung
der beschlagnahmten Gegenstände in folgenden Fällen erlaubt:

^ Komitees Auftrags des Königlichen Jngenieur-

2. zur Erfüllung derjenigen Aufträge aus am Stichtage (8 8)
vorhandenen Vorräten , welche bis zum 5 . April 1917 von
emer staatlichen oder kommunalen Behörde erteilt waren,
vorausgesetzt , daß auch alle auf diese Lieferungen bezüglich
Zwischen - und Unterverträge bis zum 5 . April 1917 abge¬
schlossen worden sind;

3 . auf Grund eines Freigabescheins.
Vordrucke der Freigabescheine sind von dem Kriegsausschuß

der Rohpappen - und Dachpappenindustrie . Berlin dl W , Doro¬
theenstraße 31 , anzufordern , von dem Bauherrn für jeden Bau

Ausfertigung auszufüllen und an den

sende bcr  blohpappen - und Dachpapierindustrie einzu-

sv © ? ie ? wnt [5 e « Ucl?E ben  gestellten Antrag erfolgt durch

ministernnnsO ^ ŝtoff - Abtei l̂ung des Königlich Preußischen Kriegs-
8 5.

cr s m N " m * brtt « « gs - rli »« 1»« r - .
Trotz der Beschlagnahme ist erlaubt:

c>° Berarbeitung von Rohdachpappen zu Dachpappen;
. Die Verarbeitung derjenigen Mengen , deren Veräußerung

und Lieferung gemäß § 4 gestattet ist;
. Den Lrelbstverarbeitern und Selbstverbrauchern die einmalige

Verarbeitung einer Gesamtmenge von je 2 000  qm Roh¬
dachpappe und Dachpappe aus den eigenen Vorräten.

/ « *?? " bie f er  Be ^ nntm ^ u^ ' betroffenen Gegenstände
, ^ rlikgen einer monatlichen Meldepflicht , sobald und so-
sShtlh ? ? Emes Meldepflichtigen (8  7 ) die zur einmaligen
Verarbeitung freigegebenen Mengen ( § 5 Ziffer 3 ) Übersteigen.

an rx ^ Edexslilhirsr Personen.
, o „ur Nieldung verpflichtet sind:

. alle Personen , welche Gegenstände der im § 1 bezeichneten
^rt im Gewahrsam haben oder aus Anlaß ihres Handels¬
betriebes oder sonst des Erwerbes wegen kaufen oder ver¬
lausen;

2. gewerbliche Unternehmer , in deren Betriebe solche Gegen-
stände erzeugt oder verarbeitet werden;

bändE ^ b" ' ° ^ ntlich - rechtliche Körperschaften und Ver-

Stichtage (§ 8 ) nicht im Gewahrsam
l 8 - 6eftnben ' ftnb  sowohl von dem Eigentümer als

auch von demjenigen zu melden , der sie an diesem Tage in Ge¬
wahr,a,n hat (Lagerhalter usw ) . a

m , Greben demjenigen der die Ware im Gewahrsam hat . ist
zur Meldung verpflichtet , der sie einem Lagerhal-

ter oder Spediteur zur Verfügung eines Dritten übergeben hat.
u Stichtage eintreffenden , vor dem Stichtage

meldem ^ ' ° ^ Borräte sind nur von dem Empfänger zu

8 8.
. . .. .. .fftkchtag n » d Meldefrist.

, Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung der am
llan ^ "bei ^ - n ' s^ «Stichtag ) tatsächlich vorhandene Be¬
stand , bei den spateren Meldungen der am Beginn des zebnten

ÄÄ " ™ omt8  ( ®“ d,loai Mmiil  ” ot ^ nb ' nt St -

Die erste Meldung ist bis zum 15 . April 1917 . die späteren

Ü b? ! !? « ’™ f? zwanzigsten Tage eines jeden Monats
alntrL ^ ^Ä ^ bldeamt der Kriegs -Rohstoff . Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW  48 Verl
Hedemannstraße 10 , zu erstatten . '

§ 9.

<XY wn rv Meldung.
m . rfnrltT ^ aben nui auf  den amtlichen Meldescheinen
VreÄttL » i  der Knegs - Rohstoff - Abteilung des Königlich

en Krlegsmmlsterlums , Sektion 68t . (Vordruckoerwal-

M unter Angabe der Vordrucknummer 88t . 1274 b anzufordern

fdmfMmÄf benU19 ^ Meldescheine ist mit deutlicher Unter-
schr ^ t und mrt genauer Adresse zu versehen.

Meldeschein darf zu anderen Mitteilungen als zur
Beantwortung der gestelllen Ir -- -» »ich. ° .rwuudt° - trd-n. '
dessplb ! » dürsen nur die Vorräte ein und
det werdet Oeutumers oder e,n und derselben Lagerstelle gemel-

b 'k Borderseite der zur Uebersendung der Meldung be¬
nutzten Briefumschläge ,st der Vermerk zu setzen:

,Betrifft Dachpappenbeschlagnahme ."
una erstatteten Meldungen ist eine zweite Ausfertig.

pÄL 'NckSK .7 ." b° i ' - m - n G - ' chäs -- .

- 8 w.

Jeder Meldepflichtige ( § 7) hat ein Lagerbuch zu führen.

t l S , , uciwuinnagnuen l
4. behandeln, zuwiderhandklt;

*) Wer" ollr̂ ^ i^ Ä ? m^ »dlusfübrungSbestimmuns,en zuwiderhandelt.
B >»«Eckt -? M ^ Ä . die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Berord-& ober f "1. btr  Sef ^ tcn Frist erteilt , oder wissentlich un-

len oder macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Mo-
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können

Eb-nt» ^ _ Ä Jü,r bem Staate verfallen erklärt
dre vorgeschriebenen Lagerbüchcr

Auskunft, zu der

ttben' Kt, |um , un uaeu
Essla loerd bestraft, wer Vorsatz.>n, me ovrgei«

,5u' PU luhren unterlaßt . Wer fahrlässig i
^ ^ nrL ? er°rdnung^verpflichtet ist. nicht in deHsetzten " Frist

"ltaeed>ge Angaben macht, wird mit GeldsNafe
M ° ?n b-ŝ '̂ rk °d« m Unoermög-nsfalle mit Gefängnis bis zu



aus dem jede Änderung in den Vorratsmengen und ihre Ver¬
wendung ersichtlich fein inuß.

Beauftragten Beamten der Militär - oder Polizeibehörden
ist jederzeit die Prüfung des Lagerbuchs sowie die Besichtigung
der Räume zu gestatten , in denen meldepslichtige Gegenstände
zu vermuten sind.

§11. .
Ausnahme« von der Bekanntmachung.

Bon den Anordnungen dieser Bekanntmachung sind ausge¬
nommen :

1. Dachpappen , welche sich im Besitze oder Eigentum des Kgl.
Ingenieur Komitees befinden;

2 . im Gebrüuch gewesene oder im Gebrauch befindliche Dach-
ppen und Rohdachpappen ; %

3. die Dachpappen und Rohdachpappen , die beim Inkrafttreten
dieser Bekanntmachung zur Verwendung für einen Bau be¬
reits auf der zugehörigen Baustelle lagerten;

4 . die nach dem 5 . April 1917 aus dem Reichsausland (nicht
aus dem Zollausland ) eingeführten Dachpappen und Roh¬
dachpappen . Die besetzten feindliche Gebiete gelten nicht als
Reichsausland im Sinne dieser Bestimmungen.
Im übrigen sind Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen

von dieser Bekanntmachung an die Kriegs -Rohstoff -Abteilnng,
Sektion Pa . des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Ber¬
lin SW 48 , Verl . Hedemannstraße 10 , zu richten und am Kopf
des Schreibens mit der Aufschrift:

„Betrifft Dachpappenbeschlagnahme ."
zu versehen.

Die Entscheidung über Ausnahmebewilligungen bezüglich
der Bestimmungen über Meldepflicht und Lagerbuchführung be¬
hält sich der Unterzeichnete zuständige Militärbefehlhaber vor.

§ 12.
Infriuuit und Anträge.

Anfragen und Anträge , die die Meldepflicht ( §§ 6 bis 10
betreffen , sind an das Webstoff -Meldeamt der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin
SW 48 , Verl . Hedemannstraße 10 , alle übrigen Anfragen und
Anträge , die diese Bekanntmachung betreffen , sind an die Kriegs-
Rohstoff -Abteilung/Sektion Pa . des Königlich Preußischen Kriegs¬
ministeriums , Berlin SW 48 , Verl . Hedemannstraße 10 , zu rich¬
ten und am Kopf des Schreibens mit der Aufschrift.

„Betrifft Dachpappenbeschlagnahme ."
zu versehen.

t §13.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 5. April 1917 in
Kraft.

Frankfurt a . M ., den 5. April 1917.
SteUnertretende» Generalkommando. 18. Armeekorps.

Durch Uebernahme einer Ver¬
tretung zum Vertrieb eines
Volkswirtschaft !., gef . gesch. Prä¬
parats können sich rührige an¬
gesehene Herren eine

gute Grifte«;
gründen . Erforderl . Kapital für
Lager ca . Mk . 1000 .— . Neben
hoh . Prov . wird ein monatl.
Zuschuß von Mk . 150 .— ge¬
währt . Augeb . unt . >4 . l . 14481
an Haafruftei « & Kogler,
Frankfurt a. M.

Zentrifugen.
Ich habe die Vertretung

einer erstklassigen Marke
übernommen.

Halte hier Lager
und kann jede Größe so-

, 1 fort liefern . Bitte um Be¬
sichtigung.
A « g . Klees , Küfermeister

Westerburg.

Feldpostschachteltt
sind zu haben bei

P . Kaesberger.

Berliner Bote Krenz-
Gteld-Lose

zum Besten des preuss.
Lnndesvereins v. Roten Kreuz
ä Mk . 3,50 17851 Geldgewinne

Ziehung 16. bin 20. April
17851 Geld- £ 00000 Mgevinne v.
H- "- 100000 50000gewinn

30000 , 20000 Mk.
Nur bares Geld!

Königsberger Lese
ä 1 Mk. 3397 Gewinne

Ziehung am II. April
(Porto 15 Pt ., jede Liste 20 Pfg,

versendet Glücks -Kollekte

Heim.Deecke, Kreuznach.
Suche braven , gesunden und

kräftigen

Lehrling,
Frz. Karl  Hisgen,

Montabaur.
Herren -Confektions -Ges chäft.

Gesang » u. Gebetbücher
in grosser Auswahl , empfiehlt

P . Haesberger , Westerburg.

Zeichnungen
auf die 6. Kriegsanleihe

werden von uns entgegeiigenominen,
Wir geben auf Wunsch Spar einlag

für Zeichnungen frei , wenn dieselh
bei uns erfolgen.

KlkisHMkchdtsKmsrsMkAtth
Der Hrlegsausschuss für Oele u

Fette , Berlin , schliesst

Anbauverträge föi
Sornrnerötsclnten

Sommknübseii,Kkilihtter.Mchi»,I

erlebt
und d
verhei
Sonn
Der t
nicht
enen :
Osterr
am O

Ausser lohnenden Abnahmepreh
werden Flächenzulagen gewährt . S
Bezug  von Ammoniak für die Anbau
wird vermittelt.

Näheres durch die Unterzeichneten Kommissionäre des Krii
ausschusses
Oeutial-Ein-u.Verkaufsgenossenseil. Laiidw. Zentral-Darleh;
für den Regierungsbezirk Wiesbaden für Deutschland

G. ui. b. 11., Wiesbaden. Filiale Frankfurt a.

beantr
Kriegs
seine
Feind
Deutfi
gründl
sonder
ausT
Englis
dem u
getröst
könne
so sch'
gestört

Alle unter Berücksichtigung der Bu
ratsverordnung vom 22. März der AM
rungspflicht unterliegenden Mengen Hü
srüchte sind unverzüglich an das Raiffeis
Lagerhaus Cambergi. Nassau abzulies
Bezahlung erfolgt sofort nach Eingang
Ware.
Landw . Zentral -Darlehnskasse für Deutschlai

Filiale Frankfurt a. 31.
Oberkommissionär der Reichshülsenfruchtstelle.

Hlch-Versteigerung.
Mittwoch, den 11. April d. Js

vormittags 10 Uhr
kommen im Gemeindewald Hundsanqen , Distrikt Buch

60 Fstmtr . Tannen - Bau - und Werkholzstämme und

Donnerstag , den 12. April,
Mittag « IS Uhr

im Distrikt Ameisenholz
18,000 Stück Stockwellen

zur Versteigerung . Das Holz liegt an einer guten Aß
Straße Thalheim — Weroth.

Hnnbfangrn, den 4. April 1917.
Der Bürg er meist#

Tripp.

Feinde
Hunge
gezwu
daß D
dies a
nochz
Waffe
Sieges
gegen
äußers
zu ver
versuä
keinen

Deutsc
sich ni
Stärke
hoffnu
Krieg
dräng!
sinken.
ausfal
willen

Hofl-Versteigerung.
Dienstag, den 10. April,

Nachmittags 2 Uhr
anfangend , werden im hiesigen Gemeindewald

15 Stück Eichenstämme , für Wagner geeignet,
285 Rmtr . Buchenscheit - und Knüppelholz,

1100 Stück Buchen -Wellen,
50 Haufen Buchen -Reisig

öffentlich versteigert.
Die Herren Bürgermeister des Kreises werden uw 9{“

ortsübliche Bekanntmachung ersucht.
Görgeshanfrn , den 4. April 1917.

Der Bürgermeisb
Speier.

Licht
derT
Kriegs
stand.
hat un
deutsch
m lich
chen, n
stand e!
Osterk
tendon
unser
Kreuz
reiche
Hölle.
°Uf Ei
Frühli

Wl

Unsere
°bgew

wi K°
vuent
T .na
And
^00 @
«Wifi
'rrrick
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